
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

312-2 Strafprozessordnung (StPO) 
 

1. Aktualisierung 2010 (1. Januar 2010) 
 
 
Die Strafprozessordnung wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Untersuchungshaftrechts v. 
29. Juli 2009, BGBl. I S. 2274, mit Wirkung vom 1. Januar 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 98 

(1) … 
(2) Der Beamte, der einen Gegenstand ohne 

gerichtliche Anordnung beschlagnahmt hat, soll 
binnen drei Tagen die gerichtliche Bestätigung 
beantragen, wenn bei der Beschlagnahme weder 
der davon Betroffene noch ein erwachsener Ange-
höriger anwesend war oder wenn der Betroffene 
und im Falle seiner Abwesenheit ein erwachsener 
Angehöriger des Betroffenen gegen die Beschlag-
nahme ausdrücklichen Widerspruch erhoben hat. 
Der Betroffene kann jederzeit die gerichtliche Ent-
scheidung beantragen. Solange die öffentliche 
Klage noch nicht erhoben ist, entscheidet das nach 
§ 162 Abs. 1 zuständige Gericht. Ist die öffentliche 
Klage erhoben, entscheidet das damit befasste 
Gericht. Der Betroffene kann den Antrag auch bei 
dem Amtsgericht einreichen, in dessen Bezirk die 
Beschlagnahme stattgefunden hat; dieses leitet 
den Antrag dem zuständigen Gericht zu. Der Be-
troffene ist über seine Rechte zu belehren. 

(3)-(4) … 
 
§ 114a 

(1) Der Haftbefehl ist dem Beschuldigten bei 
der Verhaftung bekanntzugeben. Ist dies nicht 
möglich, so ist ihm vorläufig mitzuteilen, welcher 
Tat er verdächtig ist. Die Bekanntgabe des Haftbe-
fehls ist in diesem Fall unverzüglich nachzuholen. 

(2) Der Beschuldigte erhält eine Abschrift des 
Haftbefehls. 
 
§ 114b 

(1) Von der Verhaftung und jeder weiteren Ent-
scheidung über die Fortdauer der Haft wird ein 
Angehöriger des Verhafteten oder eine Person 
seines Vertrauens unverzüglich benachrichtigt. Für 
die Anordnung ist der Richter zuständig. 

(2) Außerdem ist dem Verhafteten selbst Gele-
genheit zu geben, einen Angehörigen oder eine 
Person seines Vertrauens von der Verhaftung zu 
benachrichtigen, sofern der Zweck der Untersu-
chung dadurch nicht gefährdet wird. 

neu 
 
§ 98 

(1) (unverändert) 
(2) Der Beamte, der einen Gegenstand ohne 

gerichtliche Anordnung beschlagnahmt hat, soll 
binnen drei Tagen die gerichtliche Bestätigung 
beantragen, wenn bei der Beschlagnahme weder 
der davon Betroffene noch ein erwachsener Ange-
höriger anwesend war oder wenn der Betroffene 
und im Falle seiner Abwesenheit ein erwachsener 
Angehöriger des Betroffenen gegen die Beschlag-
nahme ausdrücklichen Widerspruch erhoben hat. 
Der Betroffene kann jederzeit die gerichtliche Ent-
scheidung beantragen. Die Zuständigkeit des 
Gerichts bestimmt sich nach § 162. Der Betrof-
fene kann den Antrag auch bei dem Amtsgericht 
einreichen, in dessen Bezirk die Beschlagnahme 
stattgefunden hat; dieses leitet den Antrag dem 
zuständigen Gericht zu. Der Betroffene ist über 
seine Rechte zu belehren. 

 
 
(3)-(4) (unverändert) 

 
§ 114a 

Dem Beschuldigten ist bei der Verhaftung 
eine Abschrift des Haftbefehls auszuhändigen; 
beherrscht er die deutsche Sprache nicht hin-
reichend, erhält er zudem eine Übersetzung in 
einer für ihn verständlichen Sprache. Ist die 
Aushändigung einer Abschrift und einer etwai-
gen Übersetzung nicht möglich, ist ihm unver-
züglich in einer für ihn  verständlichen Sprache 
mitzuteilen, welches die Gründe für die Verhaf-
tung sind und welche Beschuldigungen gegen 
ihn erhoben werden. In diesem Fall ist die Aus-
händigung der Abschrift des Haftbefehls sowie 
einer etwaigen Übersetzung unverzüglich 
nachzuholen. 
 
§ 114b 

(1) Der verhaftete Beschuldigte ist unver-
züglich und schriftlich in einer für ihn verständ-
lichen Sprache über seine Rechte zu belehren. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ist eine schriftliche Belehrung erkennbar nicht 
ausreichend, hat zudem eine mündliche Beleh-
rung zu erfolgen. Entsprechend ist zu verfah-
ren, wenn eine schriftliche Belehrung nicht 
möglich ist; sie soll jedoch nachgeholt werden, 
sofern dies in zumutbarer Weise möglich ist. 
Der Beschuldigte soll schriftlich bestätigen, 
dass er belehrt wurde; falls er sich weigert, ist 
dies zu dokumentieren. 

(2) In der Belehrung nach Absatz 1 ist der 
Beschuldigte darauf hinzuweisen, dass er 

1. unverzüglich, spätestens am Tag nach 
der Ergreifung, dem Gericht vorzuführen 
ist, das ihn zu vernehmen und über seine 
weitere Inhaftierung zu entscheiden hat, 

2. das Recht hat, sich zur Beschuldigung zu 
äußern oder nicht zur Sache auszusagen, 

3. zu seiner Entlastung einzelne Beweiser-
hebungen beantragen kann, 

4. jederzeit, auch schon vor seiner Verneh-
mung, einen von ihm zu wählenden Ver-
teidiger befragen kann, 

5. das Recht hat, die Untersuchung durch 
einen Arzt oder eine Ärztin seiner Wahl 
zu verlangen und 

6. einen Angehörigen oder eine Person sei-
nes Vertrauens benachrichtigen kann, 
soweit der Zweck der Untersuchung da-
durch nicht gefährdet wird. 

Ein Beschuldigter, der der deutschen Sprache 
nicht hinreichend mächtig ist, ist darauf hinzu-
weisen, dass er im Verfahren die unentgeltliche 
Hinzuziehung eines Dolmetschers verlangen 
kann. Ein ausländischer Staatsangehöriger ist 
darüber zu belehren, dass er die Unterrichtung 
der konsularischen Vertretung seines Heimat-
staates verlangen und dieser Mitteilungen zu-
kommen lassen kann. 
 
§ 114c 

(1) Einem verhafteten Beschuldigten ist un-
verzüglich Gelegenheit zu geben, einen Ange-
hörigen oder eine Person seines Vertrauens zu 
benachrichtigen, sofern der Zweck der Unter-
suchung dadurch nicht gefährdet wird. 

(2) Wird gegen einen verhafteten Beschul-
digten nach der Vorführung vor das Gericht 
Haft vollzogen, hat das Gericht die unverzügli-
che Benachrichtigung eines seiner Angehöri-
gen oder einer Person seines Vertrauens anzu-
ordnen. Die gleiche Pflicht besteht bei jeder 
weiteren Entscheidung über die Fortdauer der 
Haft. 
 
 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 114d 
(1) Das Gericht übermittelt der für den Be-

schuldigten zuständigen Vollzugsanstalt mit 
dem Aufnahmeersuchen eine Abschrift des 
Haftbefehls. Darüber hinaus teilt es ihr mit 

1. die das Verfahren führende Staatsan-
waltschaft und das nach § 126 zuständi-
ge Gericht, 

2. die Personen, die nach § 114c benach-
richtigt worden sind, 

3. Entscheidungen und sonstige Maßnah-
men nach § 119 Abs. 1 und 2, 

4. weitere im Verfahren ergehende Ent-
scheidungen, soweit dies für die Erfül-
lung der Aufgaben der Vollzugsanstalt 
erforderlich ist, 

5. Hauptverhandlungstermine und sich aus 
ihnen ergebende Erkenntnisse, die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Vollzugs-
anstalt erforderlich sind, 

6. den Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils 
sowie 

7. andere Daten zur Person des Beschuldig-
ten, die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Vollzugsanstalt erforderlich sind, 
insbesondere solche über seine Persön-
lichkeit und weitere relevante Strafver-
fahren. 

Die Sätze 1 und 2 gelten bei Änderungen der 
mitgeteilten Tatsachen entsprechend. Mittei-
lungen unterbleiben, soweit die Tatsachen der 
Vollzugsanstalt bereits anderweitig bekannt 
geworden sind. 

(2) Die Staatsanwaltschaft unterstützt das 
Gericht bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach 
Absatz 1 und teilt der Vollzugsanstalt von Amts 
wegen insbesondere Daten nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 7 sowie von ihr getroffene Entschei-
dungen und sonstige Maßnahmen nach § 119 
Abs. 1 und 2 mit. Zudem übermittelt die Staats-
anwaltschaft der Vollzugsanstalt eine Ausferti-
gung der Anklageschrift und teilt dem nach 
§ 126 Abs. 1 zuständigen Gericht die Anklage-
erhebung mit. 
 

§ 114e 
Die Vollzugsanstalt übermittelt dem Gericht 

und der Staatsanwaltschaft von Amts wegen 
beim Vollzug der Untersuchungshaft erlangte 
Erkenntnisse, soweit diese aus Sicht der Voll-
zugsanstalt für die Erfüllung der Aufgaben der 
Empfänger von Bedeutung sind und diesen 
nicht bereits anderweitig bekannt geworden 
sind. Sonstige Befugnisse der Vollzugsanstalt, 
dem Gericht und der Staatsanwaltschaft Er-
kenntnisse mitzuteilen, bleiben unberührt. 



 

 

    
 

§ 115 
(1) Wird der Beschuldigte auf Grund des Haft-

befehls ergriffen, so ist er unverzüglich dem zu-
ständigen Richter vorzuführen. 

(2) Der Richter hat den Beschuldigten unver-
züglich nach der Vorführung, spätestens am 
nächsten Tage, über den Gegenstand der Be-
schuldigung zu vernehmen. 

(3) … 
(4) Wird die Haft aufrechterhalten, so ist der 

Beschuldigte über das Recht der Beschwerde und 
die anderen Rechtsbehelfe (§ 117 Abs. 1, 2, § 118 
Abs. 1, 2) zu belehren. 
 
 
§ 115a 

(1) Kann der Beschuldigte nicht spätestens am 
Tage nach der Ergreifung vor den zuständigen 
Richter gestellt werden, so ist er unverzüglich, 
spätestens am Tage nach der Ergreifung, dem 
Richter des nächsten Amtsgerichts vorzuführen. 

(2) Der Richter hat den Beschuldigten unver-
züglich nach der Vorführung, spätestens am 
nächsten Tage, zu vernehmen. Bei der Verneh-
mung wird, soweit möglich, § 115 Abs. 3 ange-
wandt. Ergibt sich bei der Vernehmung, dass der 
Haftbefehl aufgehoben oder der Ergriffene nicht 
die in dem Haftbefehl bezeichnete Person ist, so 
ist der Ergriffene freizulassen. Erhebt dieser sonst 
gegen den Haftbefehl oder dessen Vollzug Ein-
wendungen, die nicht offensichtlich unbegründet 
sind, oder hat der Richter Bedenken gegen die 
Aufrechterhaltung der Haft, so teilt er sie dem zu-
ständigen Richter unverzüglich und auf dem nach 
den Umständen angezeigten schnellsten Wege 
mit. 

 
 
 
 
(3) Wird der Beschuldigte nicht freigelassen, so 

ist er auf sein Verlangen dem zuständigen Richter 
zur Vernehmung nach § 115 vorzuführen. Der 
Beschuldigte ist auf dieses Recht hinzuweisen und 
gemäß § 115 Abs. 4 zu belehren. 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 115 
(1) Wird der Beschuldigte auf Grund des Haft-

befehls ergriffen, so ist er unverzüglich dem zu-
ständigen Gericht vorzuführen. 

(2) Das Gericht hat den Beschuldigten unver-
züglich nach der Vorführung, spätestens am 
nächsten Tage, über den Gegenstand der Be-
schuldigung zu vernehmen. 

(3) (unverändert) 
(4) Wird die Haft aufrechterhalten, so ist der 

Beschuldigte über das Recht der Beschwerde und 
die anderen Rechtsbehelfe (§ 117 Abs. 1, 2, § 118 
Abs. 1, 2, § 119 Abs. 5, § 119a Abs. 1) zu beleh-
ren. § 304 Abs. 4 und 5 bleibt unberührt. 
 
§ 115a 

(1) Kann der Beschuldigte nicht spätestens am 
Tag nach der Ergreifung dem zuständigen Ge-
richt vorgeführt werden, so ist er unverzüglich, 
spätestens am Tage nach der Ergreifung, dem 
nächsten Amtsgericht vorzuführen. 

(2) Das Gericht hat den Beschuldigten unver-
züglich nach der Vorführung, spätestens am 
nächsten Tage, zu vernehmen. Bei der Verneh-
mung wird, soweit möglich, § 115 Abs. 3 ange-
wandt. Ergibt sich bei der Vernehmung, dass der 
Haftbefehl aufgehoben, seine Aufhebung durch 
die Staatsanwaltschaft beantragt (§ 120 Abs. 3) 
oder der Ergriffene nicht die in dem Haftbefehl 
bezeichnete Person ist, so ist der Ergriffene freizu-
lassen. Erhebt dieser sonst gegen den Haftbefehl 
oder dessen Vollzug Einwendungen, die nicht of-
fensichtlich unbegründet sind, oder hat das Ge-
richt Bedenken gegen die Aufrechterhaltung der 
Haft, so teilt es diese dem zuständigen Gericht 
und der zuständigen Staatsanwaltschaft unver-
züglich und auf dem nach den Umständen ange-
zeigten schnellsten Wege mit; das zuständige 
Gericht prüft unverzüglich, ob der Haftbefehl 
aufzuheben oder außer Vollzug zu setzen ist. 

(3) Wird der Beschuldigte nicht freigelassen, so 
ist er auf sein Verlangen dem zuständigen Gericht 
zur Vernehmung nach § 115 vorzuführen. Der 
Beschuldigte ist auf dieses Recht hinzuweisen und 
gemäß § 115 Abs. 4 zu belehren. 
 
§ 116b 

Die Vollstreckung der Untersuchungshaft 
geht der Vollstreckung der Auslieferungshaft, 
der vorläufigen Auslieferungshaft, der Ab-
schiebungshaft und der Zurückweisungshaft 
vor. Die Vollstreckung anderer freiheitsentzie-
hender Maßnahmen geht der Vollstreckung von 
Untersuchungshaft vor, es sei denn, das Ge-
richt trifft eine abweichende Entscheidung, weil 



 

 

    
 

 
 
 
§ 117 

(1)-(3) … 
(4) Hat der Beschuldigte noch keinen Verteidi-

ger, so wird ihm ein Verteidiger für die Dauer der 
Untersuchungshaft bestellt, wenn deren Vollzug 
mindestens drei Monate gedauert hat und die 
Staatsanwaltschaft oder der Beschuldigte oder 
sein gesetzlicher Vertreter es beantragt. Über das 
Antragsrecht ist der Beschuldigte zu belehren. Die 
§§ 142, 143 und 145 gelten entsprechend. 

(5) Hat die Untersuchungshaft drei Monate ge-
dauert, ohne dass der Beschuldigte die Haftprü-
fung beantragt oder Haftbeschwerde eingelegt hat, 
so findet die Haftprüfung von Amts wegen statt, es 
sei denn, dass der Beschuldigte einen Verteidiger 
hat. 
 
§ 119 

(1) Der Verhaftete darf nicht mit anderen Ge-
fangenen in demselben Raum untergebracht wer-
den. Er ist auch sonst von Strafgefangenen, soweit 
möglich, getrennt zu halten. 

(2) Mit anderen Untersuchungsgefangenen darf 
er in demselben Raum untergebracht werden, 
wenn er es ausdrücklich schriftlich beantragt. Der 
Antrag kann jederzeit in gleicher Weise zurückge-
nommen werden. Der Verhaftete darf auch dann 
mit anderen Gefangenen in demselben Raum un-
tergebracht werden, wenn sein körperlicher oder 
geistiger Zustand es erfordert. 

(3) Dem Verhafteten dürfen nur solche Be-
schränkungen auferlegt werden, die der Zweck der 
Untersuchungshaft oder die Ordnung in der Voll-
zugsanstalt erfordert. 

(4) Bequemlichkeiten und Beschäftigungen darf 
er sich auf seine Kosten verschaffen, soweit sie 
mit dem Zweck der Haft vereinbar sind und nicht 
die Ordnung in der Vollzugsanstalt stören. 

(5) Der Verhaftete darf gefesselt werden, wenn 
1. die Gefahr besteht, dass er Gewalt gegen 

Personen oder Sachen anwendet, oder 
wenn er Widerstand leistet, 

2. er zu fliehen versucht oder wenn bei Würdi-
gung der Umstände des Einzelfalles, na-
mentlich der Verhältnisse des Beschuldigten 
und der Umstände, die einer Flucht entge-
genstehen, die Gefahr besteht, daß er sich 
aus dem Gewahrsam befreien wird, 

3. die Gefahr des Selbstmordes oder der 
Selbstbeschädigung besteht 

und wenn die Gefahr durch keine andere, weniger 
einschneidende Maßnahme abgewendet werden 

der Zweck der Untersuchungshaft dies erfor-
dert. 
 
§ 117 

(1)-(3) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 119 

(1) Soweit dies zur Abwehr einer Flucht-, 
Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr 
(§§ 112, 112a) erforderlich ist, können einem 
inhaftierten Beschuldigten Beschränkungen 
auferlegt werden. Insbesondere kann angeord-
net werden, dass 

1. der Empfang von Besuchen und die Te-
lekommunikation der Erlaubnis bedürfen, 

2. Besuche, Telekommunikation sowie der 
Schrift- und Paketverkehr zu überwachen 
sind, 

3. die Übergabe von Gegenständen bei Be-
suchen der Erlaubnis bedarf, 

4. der Beschuldigte von einzelnen oder al-
len anderen Inhaftierten getrennt wird, 

5. die gemeinsame Unterbringung und der 
gemeinsame Aufenthalt mit anderen In-
haftierten eingeschränkt oder ausge-
schlossen werden. 

Die Anordnungen trifft das Gericht. Kann des-
sen Anordnung nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden, kann die Staatsanwaltschaft oder die 
Vollzugsanstalt eine vorläufige Anordnung 
treffen. Die Anordnung ist dem Gericht binnen 
drei Werktagen zur Genehmigung vorzulegen, 
es sei denn, sie hat sich zwischenzeitlich erle-
digt. Der Beschuldigte ist über Anordnungen in 
Kenntnis zu setzen. Die Anordnung nach Satz 2 
Nr. 2 schließt die Ermächtigung ein, Besuche 
und Telekommunikation abzubrechen sowie 
Schreiben und Pakete anzuhalten. 

(2) Die Ausführung der Anordnungen obliegt 
der anordnenden Stelle. Das Gericht kann die 
Ausführung von Anordnungen widerruflich auf 



 

 

    
 

kann. Bei der Hauptverhandlung soll er ungefes-
selt sein. 

(6) Die nach diesen Vorschriften erforderlichen 
Maßnahmen ordnet der Richter an. In dringenden 
Fällen kann der Staatsanwalt, der Anstaltsleiter 
oder ein anderer Beamter, unter dessen Aufsicht 
der Verhaftete steht, vorläufige Maßnahmen tref-
fen. Sie bedürfen der Genehmigung des Richters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Staatsanwaltschaft übertragen, die sich bei 
der Ausführung der Hilfe durch ihre Ermitt-
lungspersonen und die Vollzugsanstalt bedie-
nen kann. Die Übertragung ist unanfechtbar. 

(3) Ist die Überwachung der Telekommuni-
kation nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 angeordnet, 
ist die beabsichtigte Überwachung den Ge-
sprächspartnern des Beschuldigten unmittel-
bar nach Herstellung der Verbindung mitzutei-
len. Die Mitteilung kann durch den Beschuldig-
ten selbst erfolgen. Der Beschuldigte ist recht-
zeitig vor Beginn der Telekommunikation über 
die Mitteilungspflicht zu unterrichten. 

(4) Die §§ 148, 148a bleiben unberührt. Sie 
gelten entsprechend für den Verkehr des Be-
schuldigten mit 

1. der für ihn zuständigen Bewährungshilfe, 
2. der für ihn zuständigen Führungsauf-

sichtsstelle, 
3. der für ihn zuständigen Gerichtshilfe, 
4. den Volksvertretungen des Bundes und 

der Länder, 
5. dem Bundesverfassungsgericht und dem 

für ihn zuständigen Landesverfassungs-
gericht, 

6. dem für ihn zuständigen Bürgerbeauf-
tragten eines Landes, 

7. dem Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit, den 
für die Kontrolle der Einhaltung der Vor-
schriften über den Datenschutz in den 
Ländern zuständigen Stellen der Länder 
und den Aufsichtsbehörden nach § 38 
des Bundesdatenschutzgesetzes, 

8. dem Europäischen Parlament, 
9. dem Europäischen Gerichtshof für Men-

schenrechte, 
10. dem Europäischen Gerichtshof, 
11. dem Europäischen Datenschutzbeauf-

tragten, 
12. dem Europäischen Bürgerbeauftragten, 
13. dem Europäischen Ausschuss zur Verhü-

tung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, 

14. der Europäischen Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz, 

15. dem Menschenrechtsausschuss der Ver-
einten Nationen, 

16. den Ausschüssen der Vereinten Nationen 
für die Beseitigung der Rassendiskrimi-
nierung und für die Beseitigung der Dis-
kriminierung der Frau, 

17. dem Ausschuss der Vereinten Nationen 
gegen Folter, dem zugehörigen Unter-
ausschuss zur Verhütung von Folter und 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 126 

(1) Vor Erhebung der öffentlichen Klage ist für 
die weiteren richterlichen Entscheidungen und 
Maßnahmen, die sich auf die Untersuchungshaft 
oder auf die Aussetzung des Haftvollzugs (§ 116) 
beziehen, der Richter zuständig, der den Haftbe-
fehl erlassen hat. Hat das Beschwerdegericht den 
Haftbefehl erlassen, so ist der Richter zuständig, 
der die vorangegangene Entscheidung erlassen 

den entsprechenden Nationalen Präven-
tionsmechanismen, 

18. den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4 ge-
nannten Personen in Bezug auf die dort 
bezeichneten Inhalte, 

19. soweit das Gericht nichts anderes an-
ordnet, 
a) den Beiräten bei den Justizvollzugs-

anstalten und 
b) der konsularischen Vertretung seines 

Heimatstaates. 
Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach den Sät-
zen 1 und 2 festzustellen, trifft die nach Absatz 
2 zuständige Stelle. 

(5) Gegen nach dieser Vorschrift ergangene 
Entscheidungen oder sonstige Maßnahmen 
kann gerichtliche Entscheidung beantragt wer-
den, soweit nicht das Rechtsmittel der Be-
schwerde statthaft ist. Der Antrag hat keine 
aufschiebende Wirkung. Das Gericht kann je-
doch vorläufige Anordnungen treffen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch, wenn 
gegen einen Beschuldigten, gegen den Unter-
suchungshaft angeordnet ist, eine andere frei-
heitsentziehende Maßnahme vollstreckt wird 
(§ 116b). Die Zuständigkeit des Gerichts be-
stimmt sich auch in diesem Fall nach § 126. 
 
§ 119a 

(1) Gegen eine behördliche Entscheidung 
oder Maßnahme im Untersuchungshaftvollzug 
kann gerichtliche Entscheidung beantragt wer-
den. Eine gerichtliche Entscheidung kann zu-
dem beantragt werden, wenn eine im Untersu-
chungshaftvollzug beantragte behördliche Ent-
scheidung nicht innerhalb von drei Wochen 
ergangen ist. 

(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
hat keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht 
kann jedoch vorläufige Anordnungen treffen. 

(3) Gegen die Entscheidung des Gerichts 
kann auch die für die vollzugliche Entschei-
dung oder Maßnahme zuständige Stelle Be-
schwerde erheben. 
 
§ 126 

(1) Vor Erhebung der öffentlichen Klage ist für 
die weiteren richterlichen Entscheidungen und 
Maßnahmen, die sich auf die Untersuchungshaft, 
die Aussetzung des Haftvollzugs (§ 116), ihre 
Vollstreckung (§ 116b) sowie auf Anträge nach 
§ 119a beziehen, das Gericht zuständig, das den 
Haftbefehl erlassen hat. Hat das Beschwerdege-
richt den Haftbefehl erlassen, so ist das Gericht 



 

 

    
 

hat. Wird das vorbereitende Verfahren an einem 
anderen Ort geführt oder die Untersuchungshaft 
an einem anderen Ort vollzogen, so kann der Rich-
ter, sofern die Staatsanwaltschaft es beantragt, die 
Zuständigkeit dem Richter bei dem Amtsgericht 
dieses Ortes übertragen. Ist der Ort in mehrere 
Gerichtsbezirke geteilt, so bestimmt die Landesre-
gierung durch Rechtsverordnung das zuständige 
Amtsgericht. Die Landesregierung kann diese Er-
mächtigung auf die Landesjustizverwaltung über-
tragen. 

 
(2) Nach Erhebung der öffentlichen Klage ist 

das Gericht zuständig, das mit der Sache befasst 
ist. Nach Einlegung der Revision ist das Gericht 
zuständig, dessen Urteil angefochten ist. Einzelne 
Maßnahmen, insbesondere nach § 119, ordnet der 
Vorsitzende an. In dringenden Fällen kann er auch 
den Haftbefehl aufheben oder den Vollzug ausset-
zen (§ 116), wenn die Staatsanwaltschaft zu-
stimmt; andernfalls ist unverzüglich die Entschei-
dung des Gerichts herbeizuführen. 

(3) … 
 
§ 126a 

(1) … 
(2) Für die einstweilige Unterbringung gelten 

die §§ 114 bis 115a, 116 Abs. 3 und 4, §§ 117 bis 
119, 123, 125 und 126 entsprechend. Die §§ 121, 
122 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass 
das Oberlandesgericht prüft, ob die Voraussetzun-
gen der einstweiligen Unterbringung weiterhin 
vorliegen. 

(3)-(4) … 
 
§ 127 

(1)-(3) … 
 
 
 
 
 
§ 127b 

(1) Die Staatsanwaltschaft und die Beamten 
des Polizeidienstes sind zur vorläufigen Festnah-
me eines auf frischer Tat Betroffenen oder Verfolg-
ten auch dann befugt, wenn 

1.-2. … 
 
(2)-(3) … 

 
 
 
 
 

zuständig, das die vorangegangene Entscheidung 
getroffen hat. Wird das vorbereitende Verfahren 
an einem anderen Ort geführt oder die Untersu-
chungshaft an einem anderen Ort vollzogen, so 
kann das Gericht seine Zuständigkeit auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft auf das für diesen Ort 
zuständige Amtsgericht übertragen. Ist der Ort in 
mehrere Gerichtsbezirke geteilt, so bestimmt die 
Landesregierung durch Rechtsverordnung das 
zuständige Amtsgericht. Die Landesregierung 
kann diese Ermächtigung auf die Landesjustizver-
waltung übertragen. 

(2) Nach Erhebung der öffentlichen Klage ist 
das Gericht zuständig, das mit der Sache befasst 
ist. Während des Revisionsverfahrens ist das 
Gericht zuständig, dessen Urteil angefochten ist. 
Einzelne Maßnahmen, insbesondere nach § 119, 
ordnet der Vorsitzende an. In dringenden Fällen 
kann er auch den Haftbefehl aufheben oder den 
Vollzug aussetzen (§ 116), wenn die Staatsanwalt-
schaft zustimmt; andernfalls ist unverzüglich die 
Entscheidung des Gerichts herbeizuführen. 

(3) (unverändert) 
 
§ 126a 

(1) (unverändert) 
(2) Für die einstweilige Unterbringung gelten 

die §§ 114 bis 115a, 116 Abs. 3 und 4, §§ 117 bis 
119a, 123, 125 und 126 entsprechend. Die §§ 121, 
122 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass 
das Oberlandesgericht prüft, ob die Voraussetzun-
gen der einstweiligen Unterbringung weiterhin 
vorliegen. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 127 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Für die vorläufige Festnahme durch die 

Staatsanwaltschaft und die Beamten des Poli-
zeidienstes gelten die §§ 114a bis 114c ent-
sprechend. 
 
§ 127b 

(1) Die Staatsanwaltschaft und die Beamten 
des Polizeidienstes sind zur vorläufigen Festnah-
me eines auf frischer Tat Betroffenen oder Verfolg-
ten auch dann befugt, wenn 

1.-2. (unverändert) 
Die §§ 114a bis 114c gelten entsprechend. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 140 
(1) Die Mitwirkung eines Verteidigers ist not-

wendig, wenn 
1.-3. … 
4. (weggefallen) s 
 
 
 
5.-8. … 
(2) … 
(3) Die Bestellung eines Verteidigers nach Ab-

satz 1 Nr. 5 kann aufgehoben werden, wenn der 
Beschuldigte mindestens zwei Wochen vor Beginn 
der Hauptverhandlung aus der Anstalt entlassen 
wird. Die Bestellung des Verteidigers nach § 117 
Abs. 4 bleibt unter den in Absatz 1 Nr. 5 bezeich-
neten Voraussetzungen für das weitere Verfahren 
wirksam, wenn nicht ein anderer Verteidiger be-
stellt wird. 
 
§ 141 

(1) In den Fällen des § 140 Abs. 1 und 2 wird 
dem Angeschuldigten, der noch keinen Verteidiger 
hat, ein Verteidiger bestellt, sobald er gemäß 
§ 201 zur Erklärung über die Anklageschrift aufge-
fordert worden ist. 

(2) … 
(3) Der Verteidiger kann auch schon während 

des Vorverfahrens bestellt werden. Die Staatsan-
waltschaft beantragt dies, wenn nach ihrer Auffas-
sung in dem gerichtlichen Verfahren die Mitwir-
kung eines Verteidigers nach § 140 Abs. 1 oder 2 
notwendig sein wird. Nach dem Abschluss der 
Ermittlungen (§ 169a) ist er auf Antrag der Staats-
anwaltschaft zu bestellen. 

 
 
(4) Über die Bestellung entscheidet der Vorsit-

zende des Gerichts, das für das Hauptverfahren 
zuständig oder bei dem das Verfahren anhängig 
ist. 
 
 
 
§ 147 

(1) … 
(2) Ist der Abschluss der Ermittlungen noch 

nicht in den Akten vermerkt, so kann dem Verteidi-
ger die Einsicht in die Akten oder einzelne Akten-
stücke sowie die Besichtigung der amtlich ver-
wahrten Beweisstücke versagt werden, wenn sie 
den Untersuchungszweck gefährden kann. 

 
 
 

§ 140 
(1) Die Mitwirkung eines Verteidigers ist not-

wendig, wenn 
1.-3. (unverändert) 
4. gegen einen Beschuldigten Untersu-

chungshaft nach den §§ 112, 112a oder 
einstweilige Unterbringung nach § 126a 
oder § 275a Abs. 5 vollstreckt wird; 

5.-8. (unverändert) 
(2) (unverändert) 
(3) Die Bestellung eines Verteidigers nach Ab-

satz 1 Nr. 5 kann aufgehoben werden, wenn der 
Beschuldigte mindestens zwei Wochen vor Beginn 
der Hauptverhandlung aus der Anstalt entlassen 
wird. Die Bestellung des Verteidigers nach Ab-
satz 1 Nr. 4 bleibt unter den in Absatz 1 Nr. 5 be-
zeichneten Voraussetzungen für das weitere Ver-
fahren wirksam, wenn nicht ein anderer Verteidiger 
bestellt wird. 
 
§ 141 

(1) In den Fällen des § 140 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 
5 bis 8 und Abs. 2 wird dem Angeschuldigten, der 
noch keinen Verteidiger hat, ein Verteidiger be-
stellt, sobald er gemäß § 201 zur Erklärung über 
die Anklageschrift aufgefordert worden ist. 

(2) (unverändert) 
(3) Der Verteidiger kann auch schon während 

des Vorverfahrens bestellt werden. Die Staatsan-
waltschaft beantragt dies, wenn nach ihrer Auffas-
sung in dem gerichtlichen Verfahren die Mitwir-
kung eines Verteidigers nach § 140 Abs. 1 oder 2 
notwendig sein wird. Nach dem Abschluss der 
Ermittlungen (§ 169a) ist er auf Antrag der Staats-
anwaltschaft zu bestellen. Im Fall des § 140 
Abs. 1 Nr. 4 wird der Verteidiger unverzüglich 
nach Beginn der Vollstreckung bestellt. 

(4) Über die Bestellung entscheidet der Vorsit-
zende des Gerichts, das für das Hauptverfahren 
zuständig oder bei dem das Verfahren anhängig 
ist; im Fall des § 140 Abs. 1 Nr. 4 entscheidet 
das nach § 126 oder § 275a Abs. 5 zuständige 
Gericht. 
 
§ 147 

(1) (unverändert) 
(2) Ist der Abschluss der Ermittlungen noch 

nicht in den Akten vermerkt, kann dem Verteidiger 
die Einsicht in die Akten oder einzelne Aktenstücke 
sowie die Besichtigung von amtlich verwahrten 
Beweisstücken versagt werden, soweit dies den 
Untersuchungszweck gefährden kann. Liegen die 
Voraussetzungen von Satz 1 vor und befindet 
sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft 
oder ist diese im Fall der vorläufigen Festnah-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
(3)-(6) … 
(7) Dem Beschuldigten, der keinen Verteidiger 

hat, können Auskünfte und Abschriften aus den 
Akten erteilt werden, soweit nicht der Untersu-
chungszweck gefährdet werden könnte und nicht 
überwiegende schutzwürdige Interessen Dritter 
entgegenstehen. Absatz 5 und § 477 Abs. 5 gelten 
entsprechend. 
 
 
 
 
§ 148 

(1) … 
(2) Befindet sich der Beschuldigte nicht auf frei-

em Fuß und ist Gegenstand der Untersuchung 
eine Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit 
§ 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches, so sind 
Schriftstücke und andere Gegenstände zurückzu-
weisen, sofern sich der Absender nicht damit ein-
verstanden erklärt, dass sie zunächst einem Rich-
ter vorgelegt werden. Das gleiche gilt unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 für den schriftli-
chen Verkehr zwischen dem Beschuldigten und 
einem Verteidiger in einem anderen gesetzlich 
geordneten Verfahren. Ist der schriftliche Verkehr 
nach Satz 1 oder 2 zu überwachen, so sind für das 
Gespräch zwischen dem Beschuldigten und dem 
Verteidiger Vorrichtungen vorzusehen, die die 
Übergabe von Schriftstücken und anderen Gegen-
ständen ausschließen. 
 
 

§ 162 
(1) Erachtet die Staatsanwaltschaft die Vor-

nahme einer gerichtlichen Untersuchungshandlung 
für erforderlich, so stellt sie ihre Anträge bei dem 
Amtsgericht, in dessen Bezirk sie oder ihre den 
Antrag stellende Zweigstelle ihren Sitz hat. Hält sie 
daneben den Erlass eines Haft- oder Unterbrin-
gungsbefehls für erforderlich, so kann sie, unbe-
schadet der §§ 125, 126a, auch einen solchen 
Antrag bei dem in Satz 1 bezeichneten Gericht 
stellen. Für gerichtliche Vernehmungen und Au-
genscheinnahmen ist das Amtsgericht zuständig, 
in dessen Bezirk diese Untersuchungshandlungen 
vorzunehmen sind, wenn die Staatsanwaltschaft 
dies zur Beschleunigung des Verfahrens oder zur 
Vermeidung von Belastungen Betroffener dort 
beantragt. 

(2) … 

me beantragt, sind dem Verteidiger die für die 
Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Freiheits-
entziehung wesentlichen Informationen in ge-
eigneter Weise zugänglich zu machen; in der 
Regel ist insoweit Akteneinsicht zu gewähren. 

(3)-(6) (unverändert) 
(7) Dem Beschuldigten, der keinen Verteidiger 

hat, sind auf seinen Antrag Auskünfte und Ab-
schriften aus den Akten zu erteilen, soweit dies 
zu einer angemessenen Verteidigung erforder-
lich ist, der Untersuchungszweck, auch in einem 
anderen Strafverfahren, nicht gefährdet werden 
kann und nicht überwiegende schutzwürdige Inte-
ressen Dritter entgegenstehen. Absatz 2 Satz 2 
erster Halbsatz, Absatz 5 und § 477 Abs. 5 gelten 
entsprechend. 
 
§ 148 

(1) (unverändert) 
(2) Ist ein nicht auf freiem Fuß befindlicher 

Beschuldigter einer Tat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbu-
ches dringend verdächtig, soll das Gericht an-
ordnen, dass im Verkehr mit Verteidigern so 
sind Schriftstücke und andere Gegenstände zu-
rückzuweisen sind, sofern sich der Absender nicht 
damit einverstanden erklärt, dass sie zunächst 
dem nach § 148a zuständigen Gericht vorgelegt 
werden. Besteht kein Haftbefehl wegen einer 
Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit 
§ 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches, trifft die 
Entscheidung das Gericht, das für den Erlass 
eines Haftbefehls zuständig wäre. Ist der schrift-
liche Verkehr nach Satz 1 zu überwachen, sind für 
Gespräche mit Verteidigern Vorrichtungen vor-
zusehen, die die Übergabe von Schriftstücken und 
anderen Gegenständen ausschließen. 
 

§ 162 
(1) Erachtet die Staatsanwaltschaft die Vor-

nahme einer gerichtlichen Untersuchungshandlung 
für erforderlich, so stellt sie ihre Anträge vor Erhe-
bung der öffentlichen Klage bei dem Amtsge-
richt, in dessen Bezirk sie oder ihre den Antrag 
stellende Zweigstelle ihren Sitz hat. Hält sie dane-
ben den Erlass eines Haft- oder Unterbringungsbe-
fehls für erforderlich, so kann sie, unbeschadet der 
§§ 125, 126a, auch einen solchen Antrag bei dem 
in Satz 1 bezeichneten Gericht stellen. Für gericht-
liche Vernehmungen und Augenscheinnahmen ist 
das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk diese 
Untersuchungshandlungen vorzunehmen sind, 
wenn die Staatsanwaltschaft dies zur Beschleuni-
gung des Verfahrens oder zur Vermeidung von 
Belastungen Betroffener dort beantragt. 

(2) (unverändert) 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 163c 

(1) Eine von einer Maßnahme nach § 163b be-
troffene Person darf in keinem Fall länger als zur 
Feststellung ihrer Identität unerlässlich festgehal-
ten werden. Die festgehaltene Person ist unver-
züglich dem Richter bei dem Amtsgericht, in des-
sen Bezirk sie ergriffen worden ist, zum Zwecke 
der Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer 
der Freiheitsentziehung vorzuführen, es sei denn, 
dass die Herbeiführung der richterlichen Entschei-
dung voraussichtlich längere Zeit in Anspruch 
nehmen würde, als zur Feststellung der Identität 
notwendig wäre. 

 
(2) Die festgehaltene Person hat ein Recht da-

rauf, dass ein Angehöriger oder eine Person ihres 
Vertrauens unverzüglich benachrichtigt wird. Ihr ist 
Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen oder 
eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, 
es sei denn, dass sie einer Straftat verdächtig ist 
und der Zweck der Untersuchung durch die Be-
nachrichtigung gefährdet würde. 

(3) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der 
Feststellung der Identität darf die Dauer von insge-
samt zwölf Stunden nicht überschreiten. 

(4) Ist die Identität festgestellt, so sind in den 
Fällen des § 163b Abs. 2 die im Zusammenhang 
mit der Feststellung angefallenen Unterlagen zu 
vernichten. 
 
§ 275a 

(1)-(4) … 
(5) Sind dringende Gründe für die Annahme 

vorhanden, dass die nachträgliche Sicherungsver-
wahrung angeordnet wird, so kann das Gericht bis 
zur Rechtskraft des Urteils einen Unterbringungs-
befehl erlassen. In den Fällen des § 66b Abs. 3 
des Strafgesetzbuches ist das für die Entschei-
dung nach § 67d Abs. 6 des Strafgesetzbuches 
zuständige Gericht für den Erlass des Unterbrin-
gungsbefehls so lange zuständig, bis der Antrag 
auf Anordnung der nachträglichen Sicherungsver-
wahrung bei dem für diese Entscheidung zustän-
digen Gericht eingeht. In den Fällen des § 66a des 

(3) Nach Erhebung der öffentlichen Klage ist 
das Gericht zuständig, das mit der Sache be-
fasst ist. Während des Revisionsverfahrens ist 
das Gericht zuständig, dessen Urteil angefoch-
ten ist. Nach rechtskräftigem Abschluss des 
Verfahrens gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. Nach einem Antrag auf Wiederaufnah-
me ist das für die Entscheidungen im Wieder-
aufnahmeverfahren zuständige Gericht zustän-
dig. 
 
§ 163c 

(1) Eine von einer Maßnahme nach § 163b be-
troffene Person darf in keinem Fall länger als zur 
Feststellung ihrer Identität unerlässlich festgehal-
ten werden. Die festgehaltene Person ist unver-
züglich dem Richter bei dem Amtsgericht, in des-
sen Bezirk sie ergriffen worden ist, zum Zwecke 
der Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer 
der Freiheitsentziehung vorzuführen, es sei denn, 
dass die Herbeiführung der richterlichen Entschei-
dung voraussichtlich längere Zeit in Anspruch 
nehmen würde, als zur Feststellung der Identität 
notwendig wäre. Die §§ 114a bis 114c gelten 
entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der 

Feststellung der Identität darf die Dauer von insge-
samt zwölf Stunden nicht überschreiten. 

(3) Ist die Identität festgestellt, so sind in den 
Fällen des § 163b Abs. 2 die im Zusammenhang 
mit der Feststellung angefallenen Unterlagen zu 
vernichten. 
 
§ 275a 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) Sind dringende Gründe für die Annahme 

vorhanden, dass die nachträgliche Sicherungsver-
wahrung angeordnet wird, so kann das Gericht bis 
zur Rechtskraft des Urteils einen Unterbringungs-
befehl erlassen. In den Fällen des § 66b Abs. 3 
des Strafgesetzbuches ist das für die Entschei-
dung nach § 67d Abs. 6 des Strafgesetzbuches 
zuständige Gericht für den Erlass des Unterbrin-
gungsbefehls so lange zuständig, bis der Antrag 
auf Anordnung der nachträglichen Sicherungsver-
wahrung bei dem für diese Entscheidung zustän-
digen Gericht eingeht. In den Fällen des § 66a des 



 

 

    
 

Strafgesetzbuches kann das Gericht bis zur 
Rechtskraft des Urteils einen Unterbringungsbefehl 
erlassen, wenn es im ersten Rechtszug bis zu dem 
in § 66a Abs. 2 Satz 1 des Strafgesetzbuches be-
stimmten Zeitpunkt die vorbehaltene Sicherungs-
verwahrung angeordnet hat. Die §§ 114 bis 115a, 
117 bis 119 und 126a Abs. 3 gelten entsprechend. 
 
 
§ 406e 

(1) … 
(2) Die Einsicht in die Akten ist zu versagen, 

soweit überwiegende schutzwürdige Interessen 
des Beschuldigten oder anderer Personen entge-
genstehen. Sie kann versagt werden, soweit der 
Untersuchungszweck gefährdet erscheint. Sie 
kann auch versagt werden, wenn durch sie das 
Verfahren erheblich verzögert würde, es sei denn, 
dass die Staatsanwaltschaft in den in § 395 ge-
nannten Fällen den Abschluss der Ermittlungen in 
den Akten vermerkt hat. 

 
(3)-(6) … 

 
§ 453c 

(1) … 
(2) Die auf Grund eines Haftbefehls nach Ab-

satz 1 erlittene Haft wird auf die zu vollstreckende 
Freiheitsstrafe angerechnet. § 33 Abs. 4 Satz 1 
sowie die §§ 114 bis 115a und § 119 gelten ent-
sprechend. 
 
§ 477 

(1) … 
(2) Auskünfte aus Akten und Akteneinsicht sind 

zu versagen, wenn der Übermittlung Zwecke des 
Strafverfahrens oder besondere bundesgesetzli-
che oder entsprechende landesgesetzliche Ver-
wendungsregelungen entgegenstehen. Ist eine 
Maßnahme nach diesem Gesetz nur bei Verdacht 
bestimmter Straftaten zulässig, so dürfen die auf 
Grund einer solchen Maßnahme erlangten perso-
nenbezogenen Daten ohne Einwilligung der von 
der Maßnahme betroffenen Personen zu Beweis-
zwecken in anderen Strafverfahren nur zur Aufklä-
rung solcher Straftaten verwendet werden, zu de-
ren Aufklärung eine solche Maßnahme nach die-
sem Gesetz hätte angeordnet werden dürfen. Da-
rüber hinaus dürfen personenbezogene Daten, die 
durch eine Maßnahme der in Satz 2 bezeichneten 
Art erlangt worden sind, ohne Einwilligung der von 
der Maßnahme betroffenen Personen nur verwen-
det werden 

 
 

Strafgesetzbuches kann das Gericht bis zur 
Rechtskraft des Urteils einen Unterbringungsbefehl 
erlassen, wenn es im ersten Rechtszug bis zu dem 
in § 66a Abs. 2 Satz 1 des Strafgesetzbuches be-
stimmten Zeitpunkt die vorbehaltene Sicherungs-
verwahrung angeordnet hat. Die §§ 114 bis 115a, 
117 bis 119a und 126a Abs. 3 gelten entspre-
chend. 
 
§ 406e 

(1) (unverändert) 
(2) Die Einsicht in die Akten ist zu versagen, 

soweit überwiegende schutzwürdige Interessen 
des Beschuldigten oder anderer Personen entge-
genstehen. Sie kann versagt werden, soweit der 
Untersuchungszweck, auch in einem anderen 
Strafverfahren, gefährdet erscheint. Sie kann 
auch versagt werden, wenn durch sie das Verfah-
ren erheblich verzögert würde, es sei denn, dass 
die Staatsanwaltschaft in den in § 395 genannten 
Fällen den Abschluss der Ermittlungen in den Ak-
ten vermerkt hat. 

(3)-(6) (unverändert) 
 
§ 453c 

(1) (unverändert) 
(2) Die auf Grund eines Haftbefehls nach Ab-

satz 1 erlittene Haft wird auf die zu vollstreckende 
Freiheitsstrafe angerechnet. § 33 Abs. 4 Satz 1 
sowie die §§ 114 bis 115a, 119 und 119a gelten 
entsprechend. 
 
§ 477 

(1) (unverändert) 
(2) Auskünfte aus Akten und Akteneinsicht sind 

zu versagen, wenn der Übermittlung Zwecke des 
Strafverfahrens, auch die Gefährdung des 
Untersuchungszwecks in einem anderen Straf-
verfahren, oder besondere bundesgesetzliche 
oder entsprechende landesgesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen. Ist eine Maß-
nahme nach diesem Gesetz nur bei Verdacht be-
stimmter Straftaten zulässig, so dürfen die auf 
Grund einer solchen Maßnahme erlangten perso-
nenbezogenen Daten ohne Einwilligung der von 
der Maßnahme betroffenen Personen zu Beweis-
zwecken in anderen Strafverfahren nur zur Aufklä-
rung solcher Straftaten verwendet werden, zu de-
ren Aufklärung eine solche Maßnahme nach die-
sem Gesetz hätte angeordnet werden dürfen. Da-
rüber hinaus dürfen personenbezogene Daten, die 
durch eine Maßnahme der in Satz 2 bezeichneten 
Art erlangt worden sind, ohne Einwilligung der von 
der Maßnahme betroffenen Personen nur verwen-
det werden 



 

 

    
 

1.-3. … 
§ 100d Abs. 5, § 100i Abs. 2 Satz 2 und § 108 
Abs. 2 und 3 bleiben unberührt. 

(3)-(5) … 
 

1.-3. (unverändert) 
§ 100d Abs. 5, § 100i Abs. 2 Satz 2 und § 108 
Abs. 2 und 3 bleiben unberührt. 

(3)-(5) (unverändert) 
 

 
 


